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Amt für Kirchenmusik der Erzdiözese Freiburg 

Kinderchorleitungsausbildung – Unterrichtsstruktur / Kommentare 
 

 

Beginn der Ausbil-
dung 

1. Dezember 

Dauer 2 bis 3 Jahre 
je nach Vorkenntnissen der Auszubildenden (z.B. im Fach 
Klavier) 

Mindestalter bei 
Beginn 

in der Regel 15 Jahre 

Eignungstest 
 

nach den Sommerferien 
Durchführung und Beurteilung durch den BK (ggf. Bera-
tung durch einen Beauftragten der Kinderchorleitungs-
ausbildung) 

Singen 
 

Vorsingen eines Liedes / Kinderliedes 
Es soll vor allem eine klare und sicher geführte Sing- und 
Sprechstimme nachgewiesen werden 

Instrumentalspiel 
 

Tasten-, Harmonie- oder Melodieinstrument 
Sicherer Vortrag von zwei Werken nach Wahl 
(Klavierliteraturspiel ist nicht Teil der Ausbildung. Deshalb 
muss ggf. privater Klavierunterricht genommen werden. 
Entweder parallel zum Klavierbegleitungsunterricht der 
Ausbildung oder zuerst privater Klavierunterricht und 
dann im 2./3. Jahr Liedbegleitungsunterricht im Rahmen 
der Ausbildung) 

Gehör / Rhythmus Vor- und Nachsingen bzw. -klatschen 
Hier handelt es sich um einen möglichst spielerisch ange-
legten Test, bei dem verschiedene Formen gewählt wer-
den können (auch Vorspielen/Nachspielen etc.). 
Nicht verlangt wird das Hören und Benennen von Interval-
len und Akkorden. 

Notenkenntnis Notation einer Melodie nach Wahl 
Die Melodie wird vom Kandidaten selbst gewählt. 
Abfrage von elementaren Notenkenntnissen 
(z.B. Notenschlüssel / Töne notieren) 
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Probezeit 6 Monate 
Über die Probezeit entscheiden – in Absprache mit dem 
AfK – Bezirkskantor und Ausbilder 

Gebühren 
(Stand Dez. 2010) 

35 € (mtl. per Lastschrift) 
37 € (mtl. per Einzelüberweisung / Dauerauftrag) 
 
Der Kursunterricht im Rahmen der Kirchenmusikalischen 
Werkwoche und der Musikalische Früherziehungswo-
chenenden ist in der Ausbildung inbegriffen und daher 
kostenfrei. Für Übernachtung und Verpflegung wird von 
den Teilnehmern jeweils ein Unkostenbeitrag erhoben. 
(Mit Stand vom Januar 2010 liegt er zur Zeit zwischen 200 
und 320 Euro) 

Prüfungsgebühr 40 € (einmalig) 

Vergütung nach 
abgelegter Prüfung 

90 % des Vergütungssatzes C für Proben mit Kinder- und 
Jugendchören. 
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Zentraler Unterricht 

Der zentrale Unterricht wird durch ein Testatheft nachgewiesen, das zu Beginn 
der Ausbildung über die Bezirkskantoren erhältlich ist. 
 

Intensivkurs Reichenau Die Ausbildung beginnt mit dem IK auf der Reichenau. 
Dieser Kurs ist verpflichtend und findet in der Regel in 
den ersten Tagen im Januar statt. 
Es muss ein Intensivkurs auf der Reichenau besucht 
werden. 

Inhalte 
 

- Unterricht im Fach Chorleitung (Anfänger) 
gemeinsam mit den C-Kurs-Teilnehmern 

- Einzelstimmbildung 
- Gehörbildung für Teilnehmer der Kinderchorlei-

tungsausbildung 
- Liturgik 
- Kinderchorabend (Informationen zur Ausbildung) 

Intensivkurs 
Tauberbischofsheim 

Der IK Tauberbischofsheim kann zusätzlich freiwillig 
besucht werden, um Dirigieren und Liturgik zu vertie-
fen, wenn noch Plätze frei sind. 
Der IK in Tauberbischofsheim ist keine Alternative zum 
IK Reichenau, da es in TBB  keine speziellen Angebote 
für die Kinderchorleitungsausbildung gibt. 

Kirchenmusikalische 
Werkwoche 

Die WW findet in der Regel in der Woche nach Pfings-
ten statt. 
Es müssen insgesamt zwei aufeinanderfolgende 
Werkwochen besucht werden. 

Inhalte - Kinderchorleitung (Theorie und Praxis) 
- Einzelstimmbildung 

Musikalische Früher-
ziehung 

Der MFE-Kurs findet in der Regel an einem Wochen-
ende im Oktober in Freiburg statt. 
Es müssen zwei MFE-Wochenenden besucht werden. 
Es gibt Kurs A und B, welche jährlich wechseln. Des-
halb ist es wichtig, möglichst zwei Wochenenden in 
aufeinanderfolgenden Jahren zu besuchen 

Inhalte - Lied und Bewegung 
- Singen im Vorschulalter 
- Orff-Instrumentarium 
- Konzeption von Kindergottesdiensten 
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Hospitationsphasen Die Hospitationsphasen werden bei einem Kinderchor 
belegt, der hauptamtlich geleitet wird 
(siehe Hospitationsliste) 
Es müssen zwei Hospitationsphasen absolviert wer-
den. 
- Eine Hospitationsphase umfasst mindestens vier 

aufeinanderfolgende Proben oder ein 
Probenwochenende. 

- Jede Hospitationsphase soll bei einer anderen 
Altersstufe stattfinden. 

- Wünschenswert ist, dass die Kandidaten aktiv in 
die Probenarbeit einbezogen werden. 

 

 

 

Dezentraler Unterricht 
 

Liedbegleitung 
Musiktheorie 

bei BK oder B-Musiker 
in der Regel 30 min wöchentlicher Einzelunterricht 

Dirigieren Integration in die Kurse der C-Ausbildung (BK) 
in der Regel wöchentlicher oder 14-täglicher Gruppen-
unterricht 

Gehörbildung Integration in die Kurse der C-Ausbildung (BK) 
in der Regel wöchentlicher oder 14-täglicher Gruppen-
unterricht 

Chorsingen Während der Ausbildung wird eigenes Singen in einem 
Chor erwartet. 
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Zentrale Prüfungen 

Die Prüfungen finden jährlich im Herbst statt. Die Termine und der Ort werden 
vom AfK festgelegt. In der Regel finden die Prüfungen in Mannheim und Freiburg 
statt. 
 

Gehörbildung 20 min - Nachsingen einer musikalischen Phrase 
und deren Veränderungen 

- Fehlererkennen bei vorgespielten Me-
lodien 

- Notation, Benennen und Singen von 
Intervallen 

- Blattsingen eines Liedes mit charakte-
ristischem Intervall 

- Wiedergabe rhythmischer Modelle 
- Tonangabe mit der Stimmgabel 

Musiktheorie  - Kadenzspiel (T-S-D-T) bis zu zwei Vor-
zeichen 

- Harmonisieren eines Kinderliedes 
(Hauptfunktionen T-S-D) 
Es ist nur die Melodie vorgegeben – 
keine Akkordsymbole. 
Die Melodie muss auftauchen. Entwe-
der sie wird vom Kandidaten mitge-
spielt oder mitgesungen oder die Kom-
mission singt. 

- Analyse eines Liedes mit Akkordsymbo-
len 
Hauptfunktionen und deren Parallelen 

- Tonartbestimmung von Liedern 

Liturgik 10 min - Sinn, Aufbau und musikalische Gestal-
tung von Messfeier, Stundengebet und 
anderen Gottesdienstformen 

- Bedeutung und Struktur des Kirchen-
jahres 

- Kinder in der Liturgie 
- Kenntnis der kirchenmusikalischen 

Richtlinien 
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Singen / Stimmbildung 15 min - Vortrag eines geistlichen Liedes oder 
eines Gesanges aus dem „Gotteslob“ 

- Vortrag eines biblischen Textes 
- Kenntnis der chorischen 

Stimmbildung / Stimmphysiologie bei 
Kindern. 

 

 

 

Dezentrale Prüfungen 

Die Prüfungen finden jährlich im Herbst statt und werden in Absprache zwischen 
dem AfK und den örtlichen Ausbildern festgelegt. Die Prüfungstermine müssen 
mit den Beauftragten für die Kinderchorleitungsausbildung abgestimmt werden 
(Frühjahrs-BK-Konferenz). 
 

Chorprobe mit einem 
Kinderchor 

30 min - Einsingen 
- Dirigieren eines dem Chor bekannten 

Liedes 
- Einstudieren eines dem Chor unbe-

kannten Liedes; 
Die Aufgaben gibt das AfK dem Prüfling 
sechs Wochen vorher bekannt. 
Das einzustudierende Stück darf z.B. 
auch mit Gitarre begleitet werden. 

Kolloquium 15 min - Kenntnisse von Stimmbildung, Pro-
benmethodik und -didaktik 

- Entwicklungspsychologie 
- Literatur für Kinderchor 

Liedbegleitung /  
Klavierspiel 

10 min - Vortrag eines selbst gewählten Lied- 
arrangements, eine Strophe gesungen 
und selbst begleitet 

- Die im Fach Chorleitung aufgegebenen 
Werke (Nachdirigierstück und Neuein-
studierung aus der Chorprobe) 

- Vortrag eines Werkes der klassischen 
Klavierliteratur 

- Begleitung eines einfachen Liedes vom 
Blatt (mit Akkordsymbolen) 
Die Melodie muss mitgespielt werden. 
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Prüfungsanmeldung 

Die Anmeldung erfolgt bei den Bezirkskantoren. 
Der Anmeldeschluss ist jeweils der 15. Juni. 
 
Bei der Anmeldung zur Prüfung ist das Testatheft in Kopie vorzulegen. 
Erst bei Vorlegung sämtlicher Testate kann das Schlusszertifikat ausgestellt wer-
den. 
 
Die Stücke, die in der Chorleitungsprüfung mit dem Kinderchor einstudiert, bzw. 
nachdirigiert werden sollen, müssen rechtzeitig vor Anmeldeschluss mit einem 
Beauftragten für die Kinderchorleitungsausbildung abgesprochen werden. 
Die Absprache erfolgt zwischen Bezirkskantor und einem der Beauftragten. 
 

 

Adressen der Beauftragten für die Kinderchorleitungsausbildung 

Kantorin Priska Schöner 
Malzenbühnd 3 
77855 Achern 
Tel.: 07841 / 630 92 37 
Mail: p.schoener@kath-achern.de  

Kantor Markus Mackowiak 
Marienstraße 8 
79761 Waldshut 
Tel.: 07751 / 83 14 118 
Mail: m.mackowiak@kath-waldshut-dogern.de 

 

 

 

Adresse des Amtes für Kirchenmusik der Erzdiözese Freiburg 

Amt für Kirchenmusik der Erzdiözese Freiburg 
Schoferstraße 4 
79098 Freiburg 
Tel.: 0761 / 13 79 110 
Fax: 0761 / 13 79 119 
Mail: sekretariat@afk-freiburg.de  
Internet: www.afk-freiburg.de 
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Adressen der Bezirkskantoren 

Matthias Degott (Region Ortenau) 
Dekanate Offenburg und Lahr 
Postfach 1245 • 77718 Gengenbach • Tel: 07803 / 1793 • Fax: 07803 / 602535 
Mail: bk.gengenbach@t-online.de • Internet: www.bezirkskantorat-gengenbach.de 

Prof. Michael Felix (Region Hochrhein) 
Dekanate Wiesental und Waldshut (geschäftsführend BK Götz) 
Rüttmattstr. 10 • 79713 Bad Säckingen • Tel: 07761 / 6771 • Fax: 07761 / 919119 
Mail: bk.michael.felix@t-online.de 

KMD Brigitte Fröhlich (Region Rhein-Neckar) 
Dekanate Mannheim und Heidelberg (geshäftsführend BK Uhl) 
A 4,1 • 68159 Mannheim • Tel: 0621 / 153118 • Fax: 0621 / 1561337 
Mail: froehlich@kath-bk-ma.de • Internet: www.kath-bk-ma.de 

Johannes Götz (Regionen Schwarzwald und Hochrhein) 
Dekanate Neustadt und Waldshut 
An der Fehrn 4 • 79822 Titisee-Neustadt • Tel.: 07651 / 3116 • Fax: 07651 / 932457 
Mail: Johannes.Goetz@t-online.de • Internet: www.barockkirche-st-peter.de 

Karin Karle (Region Breisgau) 
Dekanate Breisach-Neuenburg und Endingen-Waldkirch 
St. Trudpert 4 • 79244 Münstertal • Tel: 07636 / 791586 • Fax: 07636 / 792089 
Mail: bk.m-tal@t-online.de • Internet: www.bk-muenstertal.de 

Georg Koch (Region Bodensee) 
Dekanate Östl. Hegau, Linzgau und Konstanz 
Poppeleweg 4 • 78259 Mühlhausen • Tel: 07733 / 977001 • Fax: 07733 / 977002 
Mail: bk.georg.koch@t-online.de 

Martin Kölle (Region Breisgau-Schwarzwald) 
Dekanate Freiburg und Endingen-Waldkirch (geschäftsführend BK Karle) 
Schwanau 13 • 79112 Freiburg-Opfingen • Tel: 07664 / 95946 • Fax: 07664 / 400667 
Mail: martinkoelle@t-online.de 

KMD Mathias Kohlmann (Region Mittlerer Oberrhein-Pforzheim) 
Dekanate Pforzheim (geschäftsführend BK Langer) und Kraichgau (geschäftsfüh-
rend BK Weithoff) 
Weiherstr. 7 • 75173 Pforzheim • Tel.: 07231 / 24728 • Fax: 07231 / 299591 
Mail: Kath.Bezirkskantorat.Pfhm@web.de 
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Klaus Krämer (Region Hohenzollern) 
Dekanate Sigmaringen-Meßkirch und Zollern 
Fidelisstraße 1 • 72488 Sigmaringen • Tel: 07571 / 52367 • Fax: 07571 / 686755 
Mail: Bezirkskantorat.Sigmaringen@t-online.de 
Internet: www.bezirkskantorat-sigmaringen.de 

Leo Langer (Region Mittlerer Oberrhein-Pforzheim) 
Dekanate Karlsruhe und Bruchsal 
MUSIK-WERKSTATT Freiburg • www.musik-werkstatt-freiburg.de 
Am Sandrain 15 • 76661 Huttenheim • Tel: 07256 / 4576 • Fax: 07256 / 3527 
Mail: leo.langer@kath-bk-ka.de • Internet:www.kath-bk-ka.de 

KMD Michael Meuser (Region Odenwald-Tauber) 
DekanateTauberbischofsheim und Mosbach-Buchen 
Hauptstr. 95 • 97941 Tauberbischofsheim • Tel: 09341/12185 • Fax: 09341/13773 
Mail: Bezirkskantorat-TBB@t-online.de 

Jürgen Ochs (Regionen Mittlerer Oberrhein-Pforzheim und Ortenau) 
Dekanate Rastatt, Baden-Baden und Acher-Renchtal 
Hauptstraße 41 • 76437 Rastatt • Tel: 07222 / 150867 • Fax: 07222 / 150868 
Mail: bk-juergen.ochs@web.de 

Christian Schmitt (Region Schwarzwald-Baar) 
Dekanat Schwarzwald-Baar 
Kanzleigasse 8 • 78050 VS-Villingen • Tel: 07721 / 58321 • Fax: 07721 / 503977 
Mail: info@muensterkonzerte.de 
Internet: www.muensterkonzerte.de • www.silbermann-orgel.de 

Markus Uhl (Region Unterer Neckar) 
Dekanate Wiesloch und Heidelberg 
Vorsitzender Bundesverband Kirchenmusiker 
Merianstraße 1 • 69117 Heidelberg • Tel: 06221 / 164714 • Fax: 06221 / 654769 
Mail: post@bezirkskantorat-heidelberg.de 
Internet: www.bezirkskantorat-heidelberg.de 

Godehard Weithoff (Regionen Odenwald-Tauber und Rhein-Neckar) 
Dekanate Kraichgau und Mosbach-Buchen (geschäftsführend BK Meuser) 
Geschäftsführung Diözesanverband Kirchenmusiker 
Feuergrabengasse 6 • 69412 Eberbach • Tel: 06271 / 72688 • Fax: 06271 / 916659 
Mail: bk.weithoff@t-online.de 
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Kontaktdaten der Kantoren mit diözesanem Unterrichtsauftrag 

Horst Berger • Tel: 06281 / 557100 • Mail: berger.buchen@gmx.de 

Zeno Bianchini • Tel: 07771 / 6489359 • Mail: sfureghino@hotmail.com 

Jochen Bösch • Tel: 07636 / 7415 • Mail:JochenBoesch@gmx.de 

Tobias Breitner • Tel: 0621 / 447094 
Mail:kirchenmusik@jesuitenkirchemannheim.de 

Tobias Frass • Tel: 0761 / 8886426 • Fax: 0761 / 7664477 
Mail: tobias.frass@web.de 

Bruno Hamm • Tel: 07243 / 208622 • Fax: 07243 / 524691 
Mail:brunohamm@gmx.de 

Frank Hodapp • Tel: 07742 / 850350 • Mail: fhodapp@gmx.de 

Melanie Jäger-Waldau • Tel: 07551 / 68557 • Fax: 07551 / 68557 
Mail: melanie@jaeger-waldau.de 

Roman Laub • Tel: 07621 / 1605558 • Mail: r.laub@seelsorgeeinheit-loerrach.de 

Markus Mackowiak • Tel: 07751 / 8314118 
Mail:m.mackowiak@kath-waldshut-dogern.de 

Bernhard Mussler • Tel: 07832 / 915796 • Mail: B.-Mussler@web.de 

Mario Peters • Tel: 07471 / 12612 • Fax: 07471 / 936334 
Mail: mario.peters@sse-luzius.de 

Frank Rieger • Tel: 0771 / 8977568 • Mail:frank_rieger@hotmail.com 

Andreas Schmid • Tel: 07260 / 1681 • Fax: 07260 / 1681 
Mail: Schmid1681@t-online.de 

Priska Schöner • Tel: 07841 / 6309237 • Mail: p.schoener@kath-achern.de 

Tilo Strauß • Tel: 07821 / 992550 • Mail: tilo.strauss@kath-kirche-lahr.de 

Thomas Strauß • Tel: 07804 / 1764 • Mail: info@Fest-Musik.de 

Dina Trost • Tel: 07571 / 63422 • Fax: 07571 / 63422 • Mail: dina-trost@web.de 
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Hospitationsliste 
Stand: 3. März 2009 

Chöre Chorleiter 

Jugendkantorei Überlingen Melanie Jäger-Waldau 

Jugendkantorei Konstanz Steffen Schreyer 

Singschule ‚DoReMi’ Liebfrauen, Waldshut Markus Mackowiak 

Kinder- und Jugendchor St. Fidelis / St. Johann, 
Sigmaringen 

Klaus Krämer 

Kinder- und Jugendchöre ‚Unterwegs‘, Achern Priska Schöner 

Kinder- und Jugendchor St. Trudpert, Münstertal Karin Karle 

Münsterkinderchor Villingen Christian Schmitt 

Jugendchor St. Oswald, Buchen Horst Berger 

Kinderchor der SE Mannheim am Luisenpark Brigitte Fröhlich 

Capella Michaelis, Ludwigshafen-Maudach Georg Treuheit 

Kinderchor St. Georg, Bensheim  Gregor Knop 

St. Gallus-Spatzen, Merzhausen Tobias Frass 

Kinder- u. Jugendchor Herz Jesu, Pforzheim Mathias Kohlmann 

Kinderchor Herz-Jesu, Ettlingen Bruno Hamm 

Kath. Kinderchor Neureut, Karlsruhe Leo Langer 

Kinderchor St. Alexander, Rastatt Jürgen Ochs 

Dommusik Freiburg Martina van Lengerich / 
Boris Böhmann 

Ökumenische Kinderkantorei, Hambach / Frau-

enchor, Neustadt a. d. Weinstraße 

Carola Bischoff 
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Prüfungsanforderungen 

Kinderchorleitungsausbildung in der Erzdiözese Freiburg 
(Stand: 12. 2. 2009) 

Die Kinderchorleitungs-Prüfung gibt dem Prüfling Gelegenheit, seine Eignung zur 
eigenständigen nebenberuflichen Tätigkeit als katholischer Kinderchorleiter

*
 

nachzuweisen. 
Prüfungsort ist in der Regel Freiburg. Erforderlichenfalls können die Prüfungen 
auch an anderen Orten abgenommen werden. Dieses gilt für zentrale wie dezent-
rale Prüfungen. Dezentral werden die Fächer Chorleitung und Liedbegleitung 
geprüft. 

Die Prüfungen finden im Herbst statt. Anmeldeschluss ist der 15. Juni.  
Prüfungszeit und Prüfungsort ergeben sich aus den vom Amt für Kirchenmusik 
bzw. in dessen Auftrag erstellten Prüfungsplänen für die zentralen und dezentra-
len Prüfungen. Rechtsanspruch auf einen bestimmten Prüfungstag, Prüfungsort 
oder Prüfungszeit besteht seitens des Prüflings nicht. 

Die Prüfung erstreckt sich auf die Fächer 
 a) Kinderchorleitung + Kolloquium  30 + 15 Min. 
 b) Liedbegleitung/Klavierspiel   10 Min. 
 c) Liturgik   10 Min. 
 d) Singen und Stimmbildung   15 Min. 
 e) Gehörbildung und Musiktheorie  20 Min. 

Die angegebenen Prüfungszeiten sind Richtwerte. 
Der Prüfling darf die Prüfung in Teilen ablegen. Die Prüfung muss spätestens ein 
Jahr nach Beendigung der Ausbildung abgeschlossen sein. Ausnahmen bedürfen 
der Genehmigung durch das Erzbischöfliche Ordinariat. 

Die Prüfung wird vor einem Prüfungsausschuss abgelegt. 

Der Prüfungsausschuss besteht aus 
a) dem Referenten für Liturgie im Erzbischöflichen Ordinariat 

(Prüfungsvorsitzender), 
b) dem Leiter des Amtes für Kirchenmusik 

(stellvertretender Prüfungsvorsitzender), 
c) dem Domkapellmeister, 
d) mindestens zwei Bezirkskantoren, die vom Prüfungsvorsitzenden 

berufen werden. 

                                                           
* Der Begriff umfasst immer „Kinderchorleiter“ und „Kinderchorleiterin“. 
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Es werden Prüfungskommissionen gebildet, die für jedes Fach aus mindestens 
zwei Fachprüfern bestehen. Der Prüfungsvorsitzende bestellt die Fachprüfer in 
der Regel aus dem Kreis der Bezirkskantoren und den Kirchenmusikern, die im 
Auftrag des Erzbischöflichen Ordinariates in der Kinderchorarbeit als Lehrkräfte 
tätig sind. B-Kirchenmusiker mit diözesanem Unterrichtsauftrag können als Fach-
prüfer hinzugezogen werden. 

Die Fachprüfer legen unmittelbar nach der Prüfung die Note im betreffenden Fach 
fest. Werden für die Prüfung wegen der Zahl der Prüflinge mehrere Prüfungs-
kommissionen gebildet, muss mindestens ein Mitglied des Prüfungsausschusses 
unter den Fachprüfern sein. 
Die Fachprüfer sind in ihrer Tätigkeit unabhängig. Sie haben über alle Vorgänge 
bei der Bewertung Verschwiegenheit zu wahren. 

Der Leiter des Amtes für Kirchenmusik legt in Absprache mit den Ausbildern die 
Aufgaben für die Prüfung fest. 
Die Prüfung nehmen in den einzelnen Fächern die beauftragten Fachprüfer ab. 
Einer der Fachprüfer führt das Protokoll. Können sich die Fachprüfer nicht auf 
eine Bewertungsnote einigen, wird dies im Protokoll vermerkt. Die Entscheidung 
trifft dann der Prüfungsvorsitzende nach gemeinsamer Beratung mit der betref-
fenden Prüfungskommission. 

Der Prüfungsvorgang ist in einer Niederschrift aufzunehmen. Diese enthält 
a) die Namen der Fachprüfer und den Namen des Prüflings, 
b) Prüfungsort und Prüfungsdatum, 
c) die Gegenstände der Einzelprüfungen und die Bewertung, 
d) die Unterschrift der Fachprüfer, 
e) ggf. die Schlussentscheidung. 

Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung sind: 
a) die Zugehörigkeit zur katholischen Kirche; in begründeten Ausnahmefäl-

len die Zugehörigkeit zu einer Kirche, die Mitglied in der ACK (Arbeitsge-
meinschaft Christlicher Kirchen) ist; 

b) das im Kalenderjahr der Prüfung vollendete 18. Lebensjahr; für die Able-
gung einer Teilprüfung (vgl. § 4 Abs. 5) genügt das vollendete 16. Lebens-
jahr; 

c) eine den geforderten Prüfungsleistungen entsprechende Ausbildung 
durch 
aa) Unterricht in einem der Bezirkskantorate der Erzdiözese Freiburg oder 
bb) Studium an einem anderen Ausbildungsinstitut oder 
cc) Privatstudium. 
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Bewerber, die bereits im Zusammenhang mit einer anderen Ausbildung eine Prü-
fung bestanden haben, können von der Prüfung in einzelnen Fächern befreit wer-
den, sofern die Anforderungen und Prüfungsinhalte denen der Kinderchorlei-
tungsprüfung entsprochen haben und ein mindestens befriedigendes Ergebnis 
erreicht wurde. Der Antrag auf Befreiung ist spätestens mit der Meldung zur Prü-
fung einzureichen. Die Entscheidung trifft das Amt für Kirchenmusik im Einver-
nehmen mit dem Prüfungsvorsitzenden. 
Im Falle eines Privatstudiums muss der Bewerber beim zuständigen Bezirkskantor 
eine Eignungsprüfung ablegen, zu der ein Kinderchorexperte hinzuzuziehen ist. 
Für die Prüfung wird eine einmalige Prüfungsgebühr erhoben. Diese wird vom 
Amt für Kirchenmusik im Einvernehmen mit dem Erzbischöflichen Ordinariat fest-
gesetzt. 

Das Gesuch um Zulassung zur Kinderchorleitungsprüfung ist jeweils bis zum 15. 
Juni mit den allgemeinverbindlichen Formblättern über den zuständigen Bezirks-
kantor an das Amt für Kirchenmusik, Schoferstraße 4, 79098 Freiburg, einzu-
reichen. 

Dem Gesuch sind beizufügen: 
a) Eine Bescheinigung des zuständigen Bezirkskantors als Nachweis über für 

die Prüfung ausreichende Fähigkeiten und Kenntnisse, im Fall einer 
anderweitigen Ausbildung auch Unterlagen der besuchten  
Ausbildungsstätte; 

b) Testate der absolvierten Ausbildungseinheiten; 
c) eine Liste mit den für die Prüfung vorbereiteten Liedern/Klavierwerken. 

Gegebenenfalls ist der Antrag auf Befreiung von Fächern, die bereits Gegenstand 
einer anderen Prüfung waren, mit den erforderlichen Unterlagen beizufügen. 
Im Falle eines Privatstudiums sind dem Gesuch ein Lebenslauf mit Angaben über 
die Schul- und Fachausbildung sowie über die kirchenmusikalischen Tätigkeiten 
und ein pfarramtliches Zeugnis des Heimatpfarrers beizufügen. 
Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet das Amt für Kirchenmusik; Das Amt 
für Kirchenmusik benachrichtigt den Bewerber schriftlich sechs Wochen vor Be-
ginn der jeweiligen Prüfung unter Angabe des Prüfungsortes und der Prüfungszeit. 
Mit der Zulassung teilt das Amt für Kirchenmusik dem Bewerber die vorzuberei-
tenden Aufgaben für die Fächer Kinderchorleitung, Liedbegleitung/Klavierspiel 
mit. 

Unmittelbar nach Erteilung der Zulassung ist die festgesetzte Prüfungsgebühr zur 
Zahlung fällig. 
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Prüfungsinhalte sind 
a) Kinderchorleitung und Kolloquium: 
 - Einsingen; 
 - Dirigieren eines dem Chor bekannten Liedes; 
 - Einstudieren eines dem Chor unbekannten Liedes; die Aufgaben gibt das 

Amt für Kirchenmusik sechs Wochen vorher bekannt; 
 - Kenntnisse von Stimmbildung, Probenmethodik und -didaktik 
 - Entwicklungspsychologie; 
 - Literatur für Kinderchor. 

b) Liedbegleitung/Klavierspiel: 
 - Vortrag eines selbst gewählten Liedarrangements, eine Strophe 

gesungen und selbst begleitet; 
 - die im Fach Chorleitung aufgegebenen Werke; 
 - Vortrag eines Werks der klassischen Klavierliteratur; 
 - Begleitung eines einfachen Liedes vom Blatt (Akkordsymbole). 

c) Liturgik: 
 - Sinn, Aufbau und musikalische Gestaltung von Messfeier, Stundengebet 

und weiteren Gottesdienstformen; 
 - Bedeutung und Struktur des Kirchenjahres; 
 - Kinder in der Liturgie; 
 - Kenntnis der kirchenmusikalischen Richtlinien. 

d) Singen und Stimmbildung: 
 - Vortrag eines geistlichen Liedes oder eines Gesanges aus dem 

„Gotteslob“; 
 - Vortrag eines biblischen Textes; 
 - Kenntnis der chorischen Stimmbildung für Kinder. 

e) Gehörbildung und Musiktheorie: 
 - Nachsingen einer musikalischen Phrase und deren Veränderungen; 
 - Fehlererkennen bei vorgespielten Melodien; 
 - Notation, Benennen und Singen von Intervallen;  
 - Blattsingen eines Liedes mit charakteristischem Intervall; 
 - Kadenzspiel (T-S-D-T) bis zu 2 Vorzeichen; 
 - Harmonisieren eines Kinderliedes (Hauptfunktionen T-S-D);  
 - Analyse eines Liedes mit Akkordsymbolen; 
 - Wiedergabe rhythmischer Modelle; 
 - Tonartbestimmung von Liedern; 
 - Tonangabe mit der Stimmgabel. 
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Die Prüfungsleistungen werden mit folgenden Noten bewertet: 

 sehr gut = 1 
 gut = 2 
 befriedigend = 3 
 ausreichend = 4 
 mangelhaft = 5 
 ungenügend = 6 

Zwischennoten (halbe Noten) werden nur im Bereich von „sehr gut“ bis „ausrei-
chend“ vergeben. Dies gilt für Gesamt- und Einzelnoten. Die Zwischennoten lau-
ten: 

 sehr gut bis gut   = 1-2 
 gut bis befriedigend  = 2-3 
 befriedigend bis ausreichend = 3-4 

Um die Prüfung insgesamt zu bestehen, muss mindestens „ausreichend“ als Ge-
samtnote erzielt werden. 

Bei der Berechnung der Gesamtnote werden die Fächer unterschiedlich gewertet. 
Gruppe 1 (dreifach): Kinderchorleitung (a), Liedbegleitung / Klavier-

spiel (b);  
 Gruppe 2 (zweifach): Liturgik (c), Singen und Stimmbildung (d); 
 Gruppe 3 (einfach):  Gehörbildung und Musiktheorie (e). 

Die Gesamtnote ergibt sich aus dem Durchschnitt der  gewerteten Einzelnoten; 
diese werden wie folgt erteilt: 

- die Note 1  bei einem Durchschnitt von 1,00 bis 1,24 
- die Note 1-2 bei einem Durchschnitt von 1,25 bis 1,74 
- die Note 2  bei einem Durchschnitt von 1,75 bis 2,24 
- die Note 2-3 bei einem Durchschnitt von 2,25 bis 2,74 
- die Note 3   bei einem Durchschnitt von 2,75 bis 3,24 
- die Note 3-4 bei einem Durchschnitt von 3,25 bis 3,74 
- die Note 4  bei einem Durchschnitt von 3,75 bis 4,24 
- die Note 5  bei einem Durchschnitt von 4,25 bis 5,24 
- die Note 6  bei einem Durchschnitt von 5,25 bis 6,00 

Die Note „ungenügend“ in einem einzigen Fach bzw. die Note „mangelhaft“ in 
zwei und mehr Fächern schließt das Bestehen der Prüfung aus, ebenso die Note 
„mangelhaft“ im Fach Kinderchorleitung bzw. Liedbegleitung/Klavierspiel. Die 
Note „mangelhaft“ in den anderen Fächern schließt das Bestehen der Prüfung 
nicht aus, wenn sie durch die Note „gut“ in einem anderen Fach ausgeglichen 
werden kann. 
Nach Abschluss der Beratung über das Ergebnis der Prüfung gibt der Prüfungsvor-
sitzende den Prüflingen das Prüfungsergebnis bekannt. 
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Eine nicht bestandene Prüfung kann in denjenigen Fächern, in denen die Noten 
„mangelhaft“ und „ungenügend“ erzielt wurden, bei der nächstjährigen Prüfung 
wiederholt werden. 
Wird auch in der Wiederholungsprüfung keine bessere Note als „mangelhaft“ 
erreicht, ist die gesamte Prüfung nicht bestanden. 
Eine insgesamt nicht bestandene Prüfung kann einmal wiederholt werden, wobei 
Fächer, die mindestens mit „befriedigend“ benotet wurden, angerechnet werden. 
Die Prüfungsgebühr ist bei der Wiederholungsprüfung jeweils neu zu entrichten. 

Muss der Prüfling wegen Krankheit oder aus anderen Gründen, die er nicht zu 
vertreten hat, von der Prüfung zurücktreten oder sie abbrechen, so bestimmt der 
Prüfungsausschuss, wann die Prüfung nachgeholt oder fortgesetzt wird. Bis dahin 
bleiben die bereits erbrachten Prüfungsleistungen angerechnet. Die Notwendig-
keit des Rücktritts muss durch eine Bescheinigung nachgewiesen werden. 
Erklärt ein Prüfling vor Beginn der Prüfung dem Amt für Kirchenmusik schriftlich 
seinen Rücktritt von der Prüfung, so gilt sie als nicht abgelegt.  
Falls der Prüfling ohne ausreichende Begründung während der Prüfung zurücktritt 
oder einen Prüfungstermin versäumt, gilt die Prüfung als abgelegt und nicht be-
standen. 

Der Prüfling erhält über die bestandene Prüfung ein Zertifikat, aus dem die Ge-
samtnote und die Einzelergebnisse zu ersehen sind. 
Besondere Leistungen können im Zertifikat anerkennend vermerkt werden. Nicht 
erwähnt werden Teil- und Wiederholungsprüfungen. 
Das Zertifikat trägt das Datum des letzten Tages der Prüfung. Es wird vom  Leiter 
des Amtes für Kirchenmusik unterzeichnet. 
Hat der Prüfling die Prüfung nicht abgeschlossen oder nicht bestanden, so wird 
ihm dies auf Wunsch bescheinigt. 

Diese Prüfungsanforderungen gelten ab 1. Dezember 2005. 
Freiburg i. Br., den 12. 9. 2005 
 
 
 
 
 
DKMD der Erzdiözese Freiburg 
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Amt für Kirchenmusik Erzdiözese Freiburg 

 
Kinderchorleitungsausbildung 

der Erzdiözese Freiburg 
Unterrichtsstruktur 

 
Stand: 01. 02. 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testatheft für 
 
 

................................................................................... 

Name 

 
 



 

20 

Beginn der Ausbildung 1. Dezember 

Dauer 2-3 Jahre 

Mindestalter bei Beginn in der Regel 15 Jahre 

Eignungstest nach den Sommerferien 

Singen Vorsingen eines Liedes/Kinderliedes 
Instrumentalspiel Tasten-, Harmonie- oder Melodieinstrument 

Gehör / Rhythmus Vor- und Nachsingen bzw. -klatschen 
Notenkenntnis Notation einer Melodie nach Wahl 

Probezeit 6 Monate 
Über die Probezeit entscheiden - in Absprache mit 
dem AfK - Bezirkskantor und Ausbilder 

 
Unterricht (dezentral) 

Liedbegleitung 
Musiktheorie 

BK oder B-Musiker 
in der Regel 30 min wöchentlicher Einzelunterricht 

Dirigieren Integration in die Kurse der C-Ausbildung (BK) 
in der Regel wöchentlicher oder 14-täglicher Gruppen-
unterricht 

Gehörbildung Integration in die Kurse der C-Ausbildung (BK) 
in der Regel wöchentlicher oder 14-täglicher Gruppen-
unterricht 

Chorsingen Während der Ausbildung wird eigenes Singen in einem 
Chor erwartet. 

 

Unterricht (zentral) 

Intensivkurs Reichenau Die Ausbildung beginnt mit dem IK auf der Reichenau. 
Dieser Kurs ist verpflichtend und findet in der Regel in 
den ersten Tagen im Januar statt. 
Es muss ein Intensivkurs auf der Reichenau besucht 
werden. 

Inhalte 
 

- Unterricht im Fach Chorleitung (Anfänger) ge-
meinsam mit den C-Kurs-Teilnehmern 

- Einzelstimmbildung 
- Gehörbildung für Teilnehmer der Kinderchorlei-

tungsausbildung 
- Liturgik 
- Kinderchorabend (Informationen zur Ausbildung) 
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Kirchenmusikalische 
Werkwoche 

Die WW findet in der Regel in der Woche nach Pfings-
ten statt. 
Es müssen insgesamt zwei aufeinanderfolgende 
Werkwochen besucht werden. 

Inhalte - Kinderchorleitung (Theorie und Praxis) 
- Einzelstimmbildung 

Musikalische Früher-
ziehung 

Der MFE-Kurs findet in der Regel an einem Wochen-
ende im Oktober in Freiburg statt. 
Es müssen zwei MFE-Wochenenden besucht werden. 
Es gibt Kurs A und B, welche jährlich wechseln. Des-
halb ist es wichtig, möglichst zwei Wochenenden in 
aufeinanderfolgenden Jahren zu besuchen 

Inhalte - Lied und Bewegung 
- Singen im Vorschulalter 
- Orff-Instrumentarium 
- Konzeption von Kindergottesdiensten 

Hospitationsphasen Die Hospitationsphasen werden bei einem Kinderchor 
belegt, der hauptamtlich geleitet wird 
Es müssen zwei Hospitationsphasen absolviert wer-
den. 
- Eine Hospitationsphase umfasst mindestens vier 

Proben oder ein Probenwochenende. 
- Jede Hospitationsphase soll bei einer anderen 

Altersstufe stattfinden. 
- Wünschenswert ist, dass die Kandidaten aktiv mit 

in die Probenarbeit einbezogen werden. 

 
Abschlussprüfung 

dezentral - Chorprobe mit Kinderchor 
- Kolloquium (Prüfungsgespräch) 
- Klavierspiel / Liedbegleitung 

Zentral - Singen / Stimmbildung 
- Liturgik 
- Gehörbildung / Musiktheorie 
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Testate 

Bitte zu allen Kursen mitbringen und zum Kursende vom jeweiligen Dozenten 
unterschreiben lassen. 
Bei der Anmeldung zur Prüfung ist die Vorlage aller Testate erforderlich – mit 
Ausnahme des Testats Früherziehungs-WE II, das bei der Abschlussprüfung nach-
gereicht werden kann. 
 
 
 

Kurs Dozent Unterschrift Datum 
Dirigieren Anfänger 
(IK) 

   

Liturgik (IK)   
 

 

Gehörbildung (IK)   
 

 

Werkwoche I   
 

 

Werkwoche II   
 

 

Früherziehungs-WE I   
 

 

Früherziehungs-WE II   
 

 

Hospitationsphase I   
 

 

Hospitationsphase II   
 

 

 
 


